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Für Kursanbietende, die ihre Qualifikation (Berufs- oder Studienabschluss bzw. nichtformale 

berufliche Qualifizierung) zwischen dem 31. Dezember 2020 und dem 31. Dezember 2024 

abschließen, können den Antrag auf Zertifizierung noch bis 31. Dezember 2025 nach den bis 

30. September 2020 geltenden Regelungen stellen. Grundlage hierfür ist der Leitfaden Prävention in 

der Fassung vom 1. Oktober 2018.  

 

Für diese sind nachfolgend die bis zum 30.09.2020 geltenden Regelungen des Leitfadens Prävention 

in der Fassung vom 1. Oktober 2018 abgebildet: 

 

 

 

 Kap. 5.3  Handlungsfelderübergreifende Förderkriterien 

 

Bis zum 30.09.2020 geltende Kriterien für die Strukturqualität (Anbieterqualifikation1) 

 

Für die Durchführung der Maßnahmen kommen unter Berücksichtigung der Ausführungen zu den 

einzelnen Präventionsprinzipien Anbieterinnen und Anbieter mit folgenden Voraussetzungen in 

Betracht: 

 Grundqualifikation: Staatlich anerkannter Berufs- oder Studienabschluss im jeweiligen 

Fachgebiet (Handlungsfeld) 

 Zusatzqualifikation: Spezifische, in der Fachwelt anerkannte Fortbildung2 

 Einweisung in das durchzuführende Programm (ist ggf. in der Grund- bzw. Zusatzqualifikation 

enthalten) 

 

Es wird vorausgesetzt, dass Anbieterinnen und Anbieter über pädagogische, methodische und 

didaktische Kompetenzen sowie Berufserfahrung verfügen. Insbesondere bei Maßnahmen, die sich 

an sozial Benachteiligte richten, sollen zusätzlich sozialpädagogische Kompetenzen vorhanden sein. 

 

  

  

                                                 
1  Unter Anbieterqualifikation wird die Qualifikation der Kursleiterinnen und Kursleiter verstanden. 

2 Diese kann ggf. in der Grundqualifikation enthalten sein. Dies ist durch aussagefähige Unterlagen nachzuweisen. 
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Kap. 5.4  Handlungsfelder 

 

5.3.1 Handlungsfeld Bewegungsgewohnheiten 
 

Präventionsprinzip: Reduzierung von Bewegungsmangel durch gesundheitssportliche Aktivität 

Anbieterqualifikation - bis zum 30. September 2020 geltende Regelungen: 

Zur Durchführung entsprechender Maßnahmen kommen Fachkräfte mit einem staatlich anerkannten 

Berufs- oder Studienabschluss im Bereich Bewegung in Betracht, insbesondere: 

 Sportwissenschaftler/in (Abschlüsse: Diplom, Staatsexamen, Magister, Master, Bachelor) 

 Krankengymnast/in, Physiotherapeut/in 

 Sport- und Gymnastiklehrer/in 

 Ärztin/Arzt 

sofern sie im Rahmen einer Schulung in das durchzuführende Gesundheitssportprogramm3 speziell 

eingewiesen sind. 

 Lizenzierte Übungsleiter/innen der Turn- und Sportverbände mit der Ausbildung „Sport in der 

Prävention“ (Lizenzstufe II), die in das durchzuführende Gesundheitssportprogramm speziell 

eingewiesen sind. Der Einsatz der Übungsleiter/innen ist auf Angebote der Turn- und 

Sportvereine beschränkt, die mit dem Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT ausgezeichnet 

wurden. Weiterhin muss das Präventionsangebot alle hier und in Kapitel 5.3 genannten 

übergreifenden Förderkriterien erfüllen. 

 

Präventionsprinzip: Vorbeugung und Reduzierung spezieller gesundheitlicher Risiken durch 

geeignete verhaltens- und gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme 

Anbieterqualifikation - bis zum 30. September 2020 geltende Regelungen: 

Zur Durchführung entsprechender Maßnahmen kommen Fachkräfte mit einem staatlich anerkannten 

Berufs- oder Studienabschluss im Bereich Bewegung in Betracht, insbesondere: 

 Sportwissenschaftler/in (Abschlüsse: Diplom, Staatsexamen, Magister, Master, Bachelor) 

 Krankengymnast/in, Physiotherapeut/in 

 Sport- und Gymnastiklehrer/in 

 Ärztin/Arzt 

mit Zusatzqualifikation einer anerkannten Institution für den jeweiligen Problembereich (z. B. Lizenz 

zur Durchführung der Rückenschule4, vergleichbar in anderen Indikationsbereichen) und Einweisung 

in das durchzuführende Bewegungsprogramm5. 

 

Zur Durchführung von Maßnahmen für Personen mit speziellen Risiken im Bereich des Muskel-

Skelett-Systems kommen ferner Ergotherapeutinnen/Ergotherapeuten sowie 

Masseurinnen/Masseure jeweils mit einer Zusatzqualifikation für diesen Bereich bei einer 

anerkannten Institution sowie einer Einweisung in das durchzuführende Gesundheitssportprogramm 

in Betracht. 

                                                 
3  Es werden Zusatzqualifikationen (Weiterbildungen) für spezifische Bereiche wie Nordic Walking und Aquagymnastik (Bewegungstraining im Wasser) 

gefordert. 

4 entsprechend den Inhalten des Curriculums der Konföderation der deutschen Rückenschulen (KddR) zur Weiterbildung Rückenschullehrer/in (Internet: 

www.kddr.de). 

5  Für Kursangebote zur Sturzprävention kommen ferner lizenzierte Übungsleiterinnen/Übungsleiter der Turn- und Sportverbände mit der Ausbildung 

„Sport in der Prävention“ (Lizenzstufe II) sowie Fortbildung zur Sturzprävention und E inweisung in das durchzuführende Sturzpräventionsprogramm in 

Betracht. Der Einsatz der Übungsleiterinnen/Übungsleiter ist auf Sturzpräventionsangebote der Turn- und Sportvereine beschränkt, die mit dem 

Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT ausgezeichnet wurden. Weiterhin muss das Präventionsangebot alle hier und in Kapitel Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden. genannten übergreifenden Kriterien erfüllen. 
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5.4.2  Handlungsfeld Ernährung 

 

Präventionsprinzip: Vermeidung von Mangel- und Fehlernährung 

Anbieterqualifikation - bis zum 30. September 2020 geltende Regelungen: 

Zur Durchführung entsprechender Maßnahmen kommen Fachkräfte mit einem staatlich anerkannten 

Berufs- oder Studienabschluss im Bereich Ernährung in Betracht, insbesondere: 

 Diätassistent/in 

 Oecotrophologin/Oecotrophologe (ernährungswissenschaftliche Ausrichtung; Abschlüsse: 

Diplom, Master, Bachelor) 

 Ernährungswissenschaftler/in (Abschlüsse: Diplom, Master, Bachelor) 

 Ernährungs- und Hygienetechnik, Schwerpunkt „Ernährungstechnik“, Ernährung und 

Versorgungsmanagement, Schwerpunkt „Ernährung“ (Abschlüsse: Dipl.-Ing., Master, Bachelor) 

mit themenbezogener Zusatzqualifikation gemäß z. B. den Qualitätsstandards der 

Ernährungsberatung6 einer anerkannten Institution im Handlungsfeld7 sowie 

 Ärztin/Arzt mit Fortbildungsnachweis gemäß dem Curriculum Ernährungsmedizin der 

Bundesärztekammer und der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin8 

 

Präventionsprinzip: Vermeidung und Reduktion von Übergewicht 

Anbieterqualifikation - bis zum 30. September 2020 geltende Regelungen: 

Zur Durchführung entsprechender Maßnahmen kommen Fachkräfte mit einem staatlich anerkannten 

Berufs- oder Studienabschluss im Bereich Ernährung in Betracht, insbesondere: 

 Diätassistent/in 

 Oecotrophologin/Oecotrophologe (ernährungswissenschaftliche Ausrichtung; Abschlüsse: 

Diplom, Master, Bachelor) 

 Ernährungswissenschaftler/in (Abschlüsse: Diplom, Master, Bachelor) 

 Ernährungs- und Hygienetechnik, Schwerpunkt „Ernährungstechnik“, Ernährung und 

Versorgungsmanagement, Schwerpunkt „Ernährung“ (Abschlüsse: Dipl.-Ing., Master, Bachelor) 

mit themenbezogener Zusatzqualifikation gemäß z. B. den Qualitätsstandards der 

Ernährungsberatung9 einer anerkannten Institution im Handlungsfeld10 sowie 

                                                 
6  Koordinierungskreis zur Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung und Ernährungsbildung (2014). Rahmenvereinbarung zur Qualitätssicherung in 

der Ernährungsberatung und Ernährungsbildung in Deutschland in der Fassung vom 16.06.2014. S. 8 (Internet: http://www.dge.de/pdf/fb/14-06-16-

KoKreis-EB-RV.pdf). 

7  Entsprechend den themenbezogenen Inhalten eines der folgenden Curricula: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE): Ernährungsberater/DGE, 

Ernährungsmedizinischer Berater/DGE (www.dge.de); Verband der Diätassistenten - Deutscher Bundesverband e. V. (VDD): VDD-Fortbildungszertifikat 

(www.vdd.de); BerufsVerband Oecotrophologie e. V. (VDOE): Zertifikat Ernährungsberater VDOE (www.vdoe.de); Verband für Ernährung und Diätetik e. V. 

(VFED): VFED-Zertifizierung (www.vfed.de); Deutsche Gesellschaft der qualifizierten Ernährungstherapeuten und Ernährungsberater (QUETHEB): QUETHEB-

Registrierung (www.quetheb.de); Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. (UGB): Ernährungsberater UGB (www.ugb.de). 

8  Bundesärztekammer & Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin (2007). Strukturierte curriculare Fortbildung „ERNÄHRUNGSMEDIZIN“. Lehr- und 

Lerninhalte für die Fortbildungskurse zur Ernährungsmedizin nach den Richtlinien der Bundesärztekammer. 2. Aufl. (www.baek.de). 

9  Koordinierungskreis zur Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung und Ernährungsbildung (2014). Rahmenvereinbarung zur Qua litätssicherung in 

der Ernährungsberatung und Ernährungsbildung in Deutschland in der Fassung vom 16.06.2014. S. 8 (Internet: http://www.dge.de/pdf/fb/14-06-16-

KoKreis-EB-RV.pdf). 

10  entsprechend den themenbezogenen Inhalten eines der folgenden Curricula: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE): Ernährungsberater/DGE, 

Ernährungsmedizinischer Berater/DGE (www.dge.de); Verband der Diätassistenten - Deutscher Bundesverband e. V. (VDD): VDD-Fortbildungszertifikat 

(www.vdd.de); BerufsVerband Oecotrophologie e. V. (VDOE): Zertifikat Ernährungsberater VDOE (www.vdoe.de); Verband für Ernährung und Diätetik e. V. 

(VFED): VFED-Zertifizierung (www.vfed.de); Deutsche Gesellschaft der qualifizierten Ernährungstherapeuten und Ernährungsberater e. V. (QUETHEB): 

QUETHEB-Registrierung (www.quetheb.de); Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. (UGB): Ernährungsberater UGB (www.ugb.de). 

http://www.dge.de/pdf/fb/14-06-16-KoKreis-EB-RV.pdf
http://www.dge.de/pdf/fb/14-06-16-KoKreis-EB-RV.pdf
http://www.dge.de/pdf/fb/14-06-16-KoKreis-EB-RV.pdf
http://www.dge.de/pdf/fb/14-06-16-KoKreis-EB-RV.pdf
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 Ärztin/Arzt mit Fortbildungsnachweis gemäß dem Curriculum Ernährungsmedizin der 

Bundesärztekammer und der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin11 

Werden Präventionskurse zur Vermeidung und Reduktion von Übergewicht in Kombination mit 

Bewegungs- und/oder Entspannungs-/Stressbewältigungskursen angeboten, gelten für diese 

Kursbestandteile die Anforderungen der jeweiligen Handlungsfelder dieses Leitfadens. 

 

 

5.4.3 Handlungsfeld Stressmanagement 

 

Präventionsprinzip: Förderung von Stressbewältigungskompetenzen (Multimodales 

Stressmanagement) 

Anbieterqualifikation - bis zum 30. September 2020 geltende Regelungen: 

Zur Durchführung von multimodalen Stressbewältigungstrainings kommen Fachkräfte aus dem 

Bereich der psychosozialen Gesundheit in Betracht, die über einen staatlich anerkannten Berufs- 

oder Studienabschluss verfügen, insbesondere: 

 Psychologin/Psychologe (Abschlüsse: Diplom, Magister, Master, Bachelor), 

 Pädagogin/Pädagoge (Abschlüsse: Diplom, Magister, Master, Bachelor, Staatsexamen), 

 Sozialpädagogin/Sozialpädagoge sowie Sozialarbeiter/in (Abschlüsse: Diplom, Magister, Master, 

Bachelor), 

 Sozialwissenschaftler/in (Abschlüsse: Diplom, Magister, Master, Bachelor), 

 Gesundheitswissenschaftler/in (Abschlüsse: Diplom, Magister, Master, Bachelor) sowie 

 Ärztin/Arzt 

mit Zusatzqualifikation im Bereich Stressmanagement (und ggf. Einweisung in das 

durchzuführende Stressbewältigungsprogramm). 

 

Präventionsprinzip: Förderung von Entspannung (Palliativ-regeneratives Stressmanagement) 

Anbieterqualifikation - bis zum 30. September 2020 geltende Regelungen: 

Zur Durchführung der Entspannungstrainings PR und AT kommen zusätzlich zu den für multimodale 

Stressbewältigungstrainings geeigneten Anbieterinnen und Anbietern (s. Präventionsprinzip 

Förderung von Stressbewältigungskompetenzen) auch Fachkräfte mit insbesondere den 

nachstehenden Qualifikationen in Betracht: 

 Sportwissenschaftler/in (Abschlüsse: Diplom, Staatsexamen, Magister, Master, Bachelor) 

 Sport- und Gymnastiklehrer/in 

 Physiotherapeut/in, Krankengymnast/in 

 Ergotherapeut/in 

 Erzieher/in 

 Gesundheitspädagogin/Gesundheitspädagoge (Abschlüsse: Diplom, Magister, Master, Bachelor) 

 Heilpädagogin/Heilpädagoge 

mit Zusatzqualifikation im Bereich Entspannung (Nachweis einer entsprechenden Qualifikation 

als Trainingsleiterin/Trainingsleiter im jeweiligen Verfahren im Umfang von mindestens 

32 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten in Präsenzunterricht). 

 

                                                 
11  Bundesärztekammer & Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin (2007). Strukturierte curriculare Fortbildung „ERNÄHRUNGSMEDIZIN“. Lehr- und 

Lerninhalte für die Fortbildungskurse zur Ernährungsmedizin nach den Richtlinien der Bundesärztekammer. 2. Aufl. (www.baek.de). 
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Für die fernöstlichen Verfahren Hatha Yoga, Tai Chi, Qigong kommen weiter Fachkräfte mit einem 

staatlich anerkannten Berufs- oder Studienabschluss in einem Gesundheits- oder Sozialberuf in 

Betracht, denen durch die jeweiligen Fachorganisationen für Hatha Yoga, Tai Chi und Qigong nach 

den dort gültigen Ausbildungsstandards eine entsprechende Zusatzqualifikation bescheinigt wird.12 

Aus dieser muss die Befähigung zu einer Tätigkeit als Trainingsleiterin oder Trainingsleiter 

hervorgehen.13 Die Ausbildung muss bei Yoga mindestens 500 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten 

und bei Qigong oder Tai Chi mindestens 300 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten in Präsenzunterricht 

umfassen. Die nachzuweisende Mindestdauer der Ausbildung in einem der genannten fernöstlichen 

Verfahren beträgt mindestens zwei Jahre. 

 

 

5.4.4 Handlungsfeld Suchtmittelkonsum 

 

Präventionsprinzip: Förderung des Nichtrauchens 

Anbieterqualifikation - bis zum 30. September 2020 geltende Regelungen: 

Zur Durchführung entsprechender Maßnahmen kommen Fachkräfte mit einem staatlich anerkannten 

Berufs- oder Studienabschluss im Bereich psychosoziale Gesundheit in Betracht, insbesondere: 

 Psychologin/Psychologe (Abschlüsse: Diplom, Magister, Master, Bachelor), 

 Pädagogin/Pädagoge (Abschlüsse: Diplom, Magister, Master, Bachelor, Staatsexamen), 

 Sozialpädagogin/Sozialpädagoge sowie Sozialarbeiter/in (Abschlüsse: Diplom, Magister, Master, 

Bachelor), 

 Sozialwissenschaftler/in (Abschlüsse: Diplom, Magister, Master, Bachelor), 

 Gesundheitswissenschaftler/in (Abschlüsse: Diplom, Magister, Master, Bachelor) sowie 

 Ärztin/Arzt 

mit ausgewiesener Zusatzqualifikation (Einweisung in das durchzuführende 

Tabakentwöhnungsprogramm). 

 

Präventionsprinzip: Gesundheitsgerechter Umgang mit Alkohol/Reduzierung des Alkoholkonsums 

Anbieterqualifikation - bis zum 30. September 2020 geltende Regelungen: 

Zur Durchführung entsprechender Maßnahmen kommen Fachkräfte mit einem staatlich anerkannten 

Berufs- oder Studienabschluss im Bereich psychosoziale Gesundheit in Betracht, insbesondere: 

 Psychologin/Psychologe (Abschlüsse: Diplom, Magister, Master, Bachelor), 

 Pädagogin/Pädagoge (Abschlüsse: Diplom, Magister, Master, Bachelor, Staatsexamen), 

 Sozialpädagogin/Sozialpädagoge sowie Sozialarbeiter/in (Abschlüsse: Diplom, Magister, Master, 

Bachelor), 

 Sozialwissenschaftler/in (Abschlüsse: Diplom, Magister, Master, Bachelor), 

 Gesundheitswissenschaftler/in (Abschlüsse: Diplom, Magister, Master, Bachelor) sowie 

 Ärztin/Arzt 

mit qualifizierter beruflicher Erfahrung in der Suchtprävention und Suchtberatung oder mit 

ausgewiesener Zusatzqualifikation im Suchtbereich (und ggf. Einweisung in das durchzuführende 

Programm). 

                                                 
12   Z. B.: Berufsverband der Yogalehrenden in Deutschland e. V. BDY/EYU; Deutsche Yoga Gesellschaft DYG; Iyengar Yoga Vereinigung Deutschland IYVD; 

Berufsverband Unabhängiger Gesundheitswissenschaftlicher Yoga-Lehrender BUGY; Deutscher Dachverband für Qigong und Taijiquan DDQT; Qigong 

Fachgesellschaft e. V.; Medizinische Gesellschaft für Qigong Yangsheng, Bonn. 

13 Inhaber eines staatlich anerkannten Berufs- oder Studienabschlusses außerhalb des Gesundheits- oder Sozialbereichs kommen als Kursleiter für Hatha 

Yoga, Tai Chi oder Qigong nur in Betracht, wenn zusätzlich zu den o. g. Anforderungen an die Zusatzqualifikation mindestens 200 Stunden 

entsprechende Kursleitererfahrung nachgewiesen werden. 


